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Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

1 Kreditabrechnung  

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Kreditabrechnung „Altlastensanierung 

Schiessanlage Sohr“ zur Genehmigung: 

Ausgaben  CHF 

Verpflichtungskredit des Einwohnerrates vom 14.06.2017   

300m Schiessanlage  517‘266.00 

50m Schiessanlage 100‘000.00 

Total (Brutto) 617‘266.00 

Bruttoanlagekosten gem. vorliegender Kreditabrechnung  

vom 2. Dezember 2019   
540‘536.30 

Kreditunterschreitung Total  
- 76‘729.70 

-12 % 

Kreditunterschreitung 300m Schiessanlage - 82‘959.95 

Kreditüberschreitung 50m Schiessanlage + 6‘230.25 

 

Einnahmen CHF 

Bundes- und Kantonsbeiträge (Total) 305‘935.05 

davon 300m Schiessanlage 232‘471.30 

davon 50m Schiessanlage  73‘463.75 

Nettoinvestitionen (Total) 234‘601.25 

Nettoinvestition 300m Schiessanlage  201‘834.75 

Nettoinvestition 50m Schiessanlage 32‘766.50 

 

Die Altlastensanierung erfolgte im Rahmen des Verpflichtungskredits. Die Kreditunter-

schreitung ergibt sich aus folgenden Gründen:  

- Wetterglück - dadurch ergab sich ein sehr trockener Aushub, was günstiger ist als 

ein nasser Aushub 
 

- Es war weniger Abbruchmaterial als angenommen vorhanden 
 

- Das saubere Material vom Erdwall 50m konnte wiederverwendet werden.  

 

 



 

   

Da die Altlastensanierung den gesetzlichen Kriterien für einen Investitionskredit nicht 

erfüllt, wurden die Kosten vollumfänglich über die Erfolgsrechnung abgewickelt. 

Dadurch sind die Nettoinvestitionskosten auch nicht abzuschreiben und es ergeben 

sich keine Folgekosten.  

 

Der detaillierte Kostenvergleich mit der Botschaft präsentiert sich wie folgt:  

300 Meter Ausgaben Beiträge Nettokosten Beiträge in % 

Botschaft  518‘000 251‘000 267‘000 48.45 % 

Abrechnung 434‘306 232‘471 201‘835 53.50 % 

Differenz -83‘694 -18‘529 -65‘165 +5.05 % 

 

Infolge der Bundesubventionierung nach Scheiben und nicht nach %-Satz analog Kan-

ton, ergeben sich für die Gemeinde Mehrkosten, wenn die Sanierung pro Scheibe über 

diesem Betrag liegt. Aus diesem Grund konnte der Grundsatz „Bundes- und Kantons-

beiträge im Umfang von 70 %“ nicht eingehalten werden. Gegenüber den in der Bot-

schaften erwarteten Subventionen ergibt sich aber eine positive Bilanz.  

 

50 Meter Ausgaben Beiträge Nettokosten Betrag in % 

Botschaft  100‘000 70‘000 30‘000 70 % 

Abrechnung 106‘230 73‘464 32‘766 69 % 

Differenz +6‘230 +3‘464 +2‘766 -1 % 

 

2 ANTRAG 

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat wie folgt Beschluss zu fassen: 

Die Kreditabrechnung „Altlastensanierung Schiessanlage Sohr“ wird genehmigt. 

 
Windisch, 2. Dezember 2019 GEMEINDERAT WINDISCH 

 

 

 

  Heidi Ammon 

 Gemeindepräsidentin 

 

   

 

 Marco Wächter  

 Gemeindeschreiber I 

 



 

   

 

Aktenauflage: 

 Kreditabrechnung 

 Kontoauszüge 

 Fachbericht Abteilung Planung und Bau 

 Botschaft Einwohnerrat 2017.29 

 Auszug Einwohnerratsprotokoll vom 14.06.2017 

 


